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5. "Statements" der Studierenden als Rückblick

a) Gruppe 1, Völkerrecht und internationale Beziehungen (Roland Portmann)

1. Einleitung
Nach den Anschlägen auf die USA solidarisierte sich die Weltgemeinschaft ausserordentlich
rasch mit den Vereinigten Staaten. Bereits am 12. September erliess der Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen in New York die Resolution 1368 (2001), worin die Anschläge verurteilt,
die Bedrohung des Weltfriedens festgestellt und die Staatengemeinschaft aufgefordert wurde,
die Täter, sowie die Organisationen, die sie unterstützt und gefördert haben, zur Ver-
antwortung zu ziehen. Einige Tage später erklärte die NATO zum ersten Mal in ihrer Ge-
schichte den Bündnisfall gemäss Art. 5 NATO-Vertrag, der die Staaten des Paktes zur kol-
lektiven Selbstverteidigung nach Art. 51 UN-Charta auffordert. Nachdem kurz nach den An-
schlägen die Spur der Attentäter zu Osama bin Ladin’s Al-Kaida und zu ihrem Standort in
Afghanistan zu führen schien, stellte sich jedoch trotz aller Solidaritätsbekundungen die
Frage, inwiefern die USA und allenfalls die NATO überhaupt völkerrechtlich legitimiert wa-
ren, militärisch gegen die Drahtzieher des 11. Septembers 2001 vorzugehen. Dies war dem-
entsprechend auch die Frage, mit der sich unsere Gruppe auseinandersetzte.
2. Zu klärende Fragen
Wir setzten uns zum Ziel, im Gespräch mit den verschiedenen Experten und Praktiker auf
dem Gebiete des Völkerrechts die folgenden Leitfragen zu beantworten:
Zum Recht der USA auf Selbstverteidigung:

- Ist Art. 51 UN Charta bezüglich der Anschläge auf die USA vom 11. September 2001
anwendbar?

- Kann man die Aktionen gegen New York und Washington Afghanistan als Staat
zurechnen?

- Welche Rolle spielt dabei die Qualifikation Afghanistans als „Failed State“?
Zur Ausrufung des Bündnisfalles durch die NATO:

- Bedeutet die Ausrufung des Bündnisfalles nach einer Terrorattacke eine Änderung des
NATO-Vertrages?

Zur internationalen Strafgerichtsbarkeit / Aburteilung der Terroristen:

- Ist ein Terrorist ein Soldat oder ein Zivilist?

- Sind Militärtribunale für Al-Kaida Kämpfer völkerrechtlich zulässig?
3. Erzielte Ergebnisse
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Das Recht der USA auf Selbstverteidigung war in den ersten Momenten nach den Anschlä-
gen - unter dem Eindruck der medialen Apokalypse-Szenarien in New York - auf den höch-
sten Entscheidungsebenen wenig umstritten. In völkerrechtlichen Fachkreisen hingegen
machte sich bald die Einsicht breit, dass das Völkerrecht gemäss enger Auslegung der Nor-
men keine Antwort auf einen terroristischen Anschlag bietet.
Das Recht zur Selbstverteidigung kann nach Art. 51 UN Charta dann geltend gemacht wer-
den, wenn ein bewaffneter Angriff gegen ein Mitglied vorliegt. Die Definition eines bewaff-
neten Angriffs wird dabei durch die Generalversammlungsresolution 3314 (1974) erbracht:
Danach liegt ein bewaffneter Angriff immer dann vor, wenn ein Staat durch die Streitkräfte
eines anderen Staates attackiert wird. Der Angriff der Selbstmordattentäter vom 11. Sep-
tember 2001 fällt also nicht unter die Definition eines bewaffneten Angriffes, da er nicht von
staatlichen Streitkräften ausgeführt wurde. Aus dieser Perspektive lässt sich also keine An-
wendbarkeit des Art. 51 UN Charta herbeiführen und den USA wäre so das Recht auf
Selbstverteidigung aus streng völkerrechtlicher Sicht abzusprechen. Allerdings sind Staaten
für Aktionen, die von ihrem Staatsgebiet aus geplant und koordiniert wurden, gemäss Prof.
Daniel Thürer verantwortlich, womit eine Verbindung zu einer staatlichen Aktion hergestellt
werden könnte. Nun stellt sich bei Afghanistan jedoch das Problem, dass es einen soge-
nannten Failed-State darstellt und damit aufgrund Funktionsunfähigkeit der Behörden nicht
dafür verantwortlich gemacht werden kann, was Private von seinem Grund auf planen und
ausführen. Es stellt sich also weiter das Problem, dass die Attacken des 11. September 2001
nicht Afghanistan zugerechnet werden können und somit die Anwendbarkeit von Art. 51 UN
Charta gemäss Angriffsdefinition weiter in Frage gestellt werden muss.
Die Politik entgeht diesen komplexen völkerrechtlichen Fragestellungen, indem es gemäss
Botschafter Thomas Borer die Sicherheitsratsresolution 1368 (2001) als rechtliche Grundlage
für das Recht auf Selbstverteidigung im vorliegenden Fall ansieht, was unter Völker-
rechtsexperten wiederum umstritten ist, vor allem wenn die Resolution mit der Sicherheits-
ratsresolution 678 (1990) betreffend den Einmarsch Iraks in Kuweit verglichen wird: Damals
hatte der Sicherheitsrat alle UN-Mitglieder autorisiert, alle notwendigen Massnahmen zu er-
greifen, um die Grenzverhältnisse wiederherzustellen. Die Resolution 1368 hingegen autori-
siert keine Massnahmen, sie spricht nur davon, dass die Koordinatoren zur Verantwortung
gezogen werden sollten. Auch hier gehen die Meinungen also auseinander und die Ansicht
Borers ist nicht unumstritten. Doch wie es Kurt Höckner, der stellvertretende Direktor der Di-
rektion für Völkerrecht im EDA, treffend formulierte, werden die gestellten völkerrechtlichen
Fragen noch eine ganze Weile die Völkerrechtler beschäftigen; Faktum sei, dass bei einer
zeitgemässen Auslegung der Völkerrechtsnormen den Staaten wohl ein Selbstverteidigungs-
recht gegen Terrorismus zugebilligt werden müsse.
Die Anwendung von Art. 5 NATO-Vertrag wurde durch die Verantwortlichen damit gerecht-
fertigt, dass man gemäss der Washingtoner Erklärung der Staats- und Regierungschefs der
Allianz vom 24.4.1999 Terrorismus auch als eine Gefahr des Bündnisses ansehe. Die NATO
sieht also durch dieses Neue Strategische Konzept den Eintritt des Bündnisfalles neu defi-
niert. Dies führt zur Frage, ob damit nicht eine Änderung des Vertrages verbunden ist, die
von den Parlamenten der Mitgliedstaaten aus verfassungsrechtlichen Gründen genehmigt
werden müsste. Gemäss Botschafter Anton Thalmann in Brüssel stellt das Neue Strategische
Konzept jedoch nur eine Absichtserklärung dar, jedoch mit der Wirkung, dass der An-
wendungsbereich des Bündnisses ausgeweitet werde. Es sei als rechtlich zulässig zu erachten,
neue Gefahren als Grund für den Bündnisfall zu definieren, ohne den Vertrag zu ändern.
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Diese Beurteilung wird beispielsweise durch ein Urteil des deutschen Verfassungsgerichtes
vom 22. November 2001 gestützt: Auch dieses sieht die neue NATO Strategie nicht als
Verfassungsänderung an.
Betreffend der rechtlichen Qualifikation eines Terroristen und damit einhergehend der Form
der Aburteilung zeigte sich deutlich, dass momentan keine rechtliche Norm existiert, die
diese Fragen klären könnte. Hier besteht ein ganz klarer Handlungsbedarf für die internatio-
nale Gemeinschaft, Instrumente zu schaffen, gemäss derer eine rechtsstaatlichen Grundsätzen
verpflichtete Aburteilung möglich ist. Vor allem die transatlantische Verstimmung betreffend
der Behandlung und des Status der Gefangenen auf Guantanamo Bay zeigte, dass selbst auf
höchster politischer Ebene keine klaren Vorstellungen über den Umgang mit Terroristen auf
rechtlichem Wege bestehen. Die Experten sahen sich denn auch durchwegs nur dazu in der
Lage, das Problem zu umreissen und darauf zu verweisen, dass hier Lösungen gesucht
werden müssen.
4. Fazit
Das Völkerrecht wurde von den Ereignissen des 11. September 2001 teilweise überrollt. Es
bestehen keine verbindlichen Normen wie man mit einem terroristischen Grossanschlag
umgehen soll. Die Auslegung der bestehenden Normen ist durchwegs politisch gefärbt, was
dem Grundsatz und Ziel eines allgemein verbindlichen Völkerrechts natürlich abträglich ist.
Die internationale Gemeinschaft ist aufgefordert, bestehende Rechtslücken rasch zu
schliessen. Das Völkerrecht hat die Herausforderung des 11. Septembers 2001 unserer An-
sicht nach nur begrenzt annehmen können. Zuviel spielte sich im rechtsleeren Raum ab und
gab somit zu politisch motivierten Auslegungen der bestehenden Rechtsakte Anlass.
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5. "Statements" der Studierenden als Rückblick

b) Gruppe 2, US-Staatsrecht und Staatsrecht der Allianzpartner und
entsprechende innenpolitische Aspekte

(Christian Puenchera/Dominique Müller/Stephan Glättli)

1. Einleitung
Die tragischen Ereignisse des 11. Septembers 2001 haben weitreichende, zum Teil noch nicht
in ihrer ganzen Tragweite absehbare Konsequenzen für die globalisierte Welt, vor allem aber
auch für die Politik und das Recht der Vereinigten Staaten. Die Lehrveranstaltung American
Legal Culture hat sich dieser Aktualität unmittelbar angenommen – was unter den
Voraussetzungen des universitären Lehrbetriebs keine Selbstverständlichkeit ist – und einen
neuen Fokus, aber auch eine neue Dimension erhalten.
In diesem Kontext hat sich unsere Gruppe durch die Lehrveranstaltung hindurch schwerge-
wichtig mit den staatsrechtlichen, innenpolitischen und militärischen Aspekten der Bewälti-
gung der Terroranschläge befasst. Dabei standen, dem Rahmen der Lehrveranstaltung und
den Ereignissen entsprechend, die USA im Mittelpunkt unserer Betrachtungen. Diese glie-
dern sich in der Folge nach dem Verlauf des Zeitgeschehens, wie wir es perzipierten.
2. Politische und rechtliche Reaktionen
Während die amerikanische Öffentlichkeit geschockt auf die rauchenden Trümmerfelder in
New York und Washington blickte, vermittelte die US-Regierung - nach einer kurzen Phase
der Verwirrung - sehr rasch Entschlossenheit und politische Führungsstärke. Dies manife-
stierte sich nach dem unmittelbaren Krisenmanagement (Sperrung Luftraum, Rettungsaktio-
nen, Aufbieten Nationalgarde) in umfangreichen Gesetzgebungsprojekten, die in ungewöhn-
lich kurzer Zeit vorbereitet und durch beide Kammern des Parlamentes beinahe einstimmig
verabschiedet wurden. Dabei zeigte sich die für die USA typische Reaktion, dass sich im
Ausnahmezustand die ganze amerikanische Bevölkerung, die Medien und vor allem auch die
Politiker ungeachtet ihrer Parteizugehörigkeit hinter ihrem Präsidenten scharen, selbst wenn
dieser, wie George W. Bush, im Vorfeld heftig umstritten war und seine Legitimation und
Fähigkeiten angezweifelt wurden. Das innenpolitische Massnahmenpaket (USA Patriot Act)
zielte in erster Linie auf eine Verstärkung der inneren Sicherheit ab: Durch die Schaffung
eines Office for Homeland Security sollte die Zusammenarbeit der verschiedenen bestehenden
Sicherheitsorgane, die im Nachgang zum 11. September teils heftiger Kritik ausgesetzt
waren, besser koordiniert werden. Gleichzeitig sind in diesem Gesetz aber auch ganz
unterschiedliche Bereiche geregelt, wie zum Beispiel die finanzielle Unterstützung der
Familien der Terroropfer, eine Stellungsnahme des US-Kongresses über die Diskriminierung
von muslimischen Amerikanern und eine sehr umstrittene Massnahme über das Abhören von
Computer- und Telephonkommunikation, die des Terrorismus verdächtigt wird.
Auch in Deutschland unterbreitete die Regierung dem Parlament umgehend Verbesserungen
im Bereich der internen Sicherheit. Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten konnte man
jedoch feststellen, dass die Vorschläge von Innenminister Schily, wie etwa die Vorschrift,
dass auf den Ausweispapieren neu auch der Fingerabdruck des Inhabers zwecks verbesserter
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Identifikation aufgedruckt sein muss, höchst umstritten waren und erst nach langwierigen
Konsensberatungen verabschiedet wurden.
Die neue Dimension der Anschläge, die den Einsatz grosser finanzieller Ressourcen vor-
aussetzte und Anlass zu Spekulation über Insider-Geschäfte führte, setzte schon bald ein
Schwergewicht auf die Unterbindung der Finanzierung des Terrorismus. Damit rückte auch
die Schweiz ins Blickfeld des Interesses und hatte sich verschiedentlich zu rechtfertigen.
Auch unser Land übernahm in der Folge in diesem Bereich kurzfristig gewisse Vorgaben der
US-amerikanischen Massnahmenpakete. Mittelfristig zeichnen sich bezüglich der Terroris-
musfinanzierung aufgrund internationaler Vereinbarungen im Schweizerischen StGB Ände-
rungen ab. Inwiefern die Diskussionen um das Schweizerische Bankgeheimnis damit eine
neue Dimension erhalten haben, kann wohl erst längerfristig beurteilt werden.
3. Allianzbildung und Kriegsvorbereitung
Schon kurz nach den Anschlägen war von einer Attack on America die Rede, Präsident Bush
und seine Regierungsmitglieder sprachen sehr bald von einem Krieg gegen die Terroristen
und alle, die ihnen Unterstützung gewähren. Zum Erstaunen vieler schlugen die USA jedoch
nicht unmittelbar nach dem 11. September in einer racherfüllten Blitzaktion zurück, obwohl
sie die Verantwortlichen sehr rasch zu bezeichnen wussten. Sie konzentrierten sich einerseits
darauf, ihre europäischen Verbündeten hinter sich zu scharen, was mit der Deklaration des
Bündnisfalles nach Art. 5 Nordatlantikpakt durch die NATO auch eindrücklich gelang. Die
beabsichtigte Allianz gegen den Terror sollte sich jedoch nicht auf die westliche Welt
beschränken. Das Verhältnis zu Russland verbesserte sich schlagartig, und auch China stellte
sich im UN-Sicherheitsrat der Allianz nicht in den Weg.
Von besonderer Bedeutung, aber auch Schwierigkeit war jedoch die Einbindung der arabi-
schen Welt und insbesondere der Atommacht Pakistan, das die Taliban, welche von den USA
der Kooperation mit den Terroristen der Al-Kaida bezichtigt wurden, lange Zeit unterstützt
hatte. Die Position von Präsident Musharraf, der wegen der Kooperation mit den USA
starkem innenpolitischem Druck ausgesetzt war, wurde mit Staatsbesuchen und insbesondere
mit der Aufhebung von Sanktionen und hohen Subventionen gezielt gestärkt.
Das bedachte Vorgehen auf dem aussenpolitischen Parkett, das stark von der Person des
Secretary of State, Colin Powell geprägt zu sein scheint, stand und steht bis heute im scharfen
Kontrast zur Kriegsrhetorik von Secretary of Defense Donald Rumsfeld, was Differenzen
innerhalb der US-Regierung offensichtlich werden lässt. Schien Präsident Bush zu Beginn der
Allianzbildung eher zur bedachten Position von Powell zu neigen, so hat sich dies spätestens
seit Beginn der Militäroperationen eindeutig zu Gunsten von Rumsfeld und seinen Falken im
Pentagon geändert.
4. War on Terrorism
In der Rhetorik der amerikanischen Regierung beschränkte sich der Begriff des War on Ter-
rorism nie nur auf die militärischen Operationen, die am 7. Oktober mit den Luftangriffen auf
Afghanistan ihren Anfang nahmen. Die Attacks on America wurden parallel dazu vom Ju-
stizministerium als zivile Verbrechen verfolgt und auch zahlreiche Verdächtige in den USA
inhaftiert. Die Aktionen in Afghanistan dagegen wiesen einen eindeutig militärischen Cha-
rakter auf und waren nicht nur gegen die Terroristen, sondern vor allem auch gegen das Re-
gime der Taliban gerichtet. Im Kampf gegen den Terrorismus eröffnete sich hier ein Span-
nungsfeld zwischen Polizeiaktion gegen Individuen einerseits und militärischer Operation
gegen eine quasistaatliche Macht andererseits. Dies hat nicht zuletzt für die konkrete Be-
handlung von aufgegriffenen Terroristen Konsequenzen. Kann man die von den Justizbe-
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hörden Verhafteten eindeutig als Kriminelle einordnen, stellt sich bei den im Krieg in Afgha-
nistan gefangenen Al-Kaida- und Taliban-Kämpfern die schwierige Frage nach ihrem rechtli-
chen Status. In dieser Frage, die in erster Linie unter völkerrechtlichen Gesichtspunkten zu
beurteilen ist, bestehen nach wie vor grosse Differenzen zwischen den Allianzpartnern und
den USA, wohl aber auch innerhalb der US-Regierung selbst. Bis jetzt ist die US-Regierung
lediglich bereit, den Gefangenen in Guantanamo Base  den menschenrechtlichen Mindest-
standard der Genfer Konventionen zuzugestehen, ohne sie jedoch als Kriegsgefangene unter
den Genfer Konventionen mit ihren spezifischen Rechten anzuerkennen.
Unter verfassungsrechtlichen Aspekten ist in diesem Zusammenhang auch die Errichtung von
Militärgerichten zur Aburteilung aufgegriffener Terroristen von Interesse. Gemäss einer
Military Order des Präsidenten und Commander-in-Chief von Mitte November 2001 sollen
gefasste Verdächtige, die der Präsident als Mitglieder der Al-Kaida oder als Urheber der At-
tacken vom 11. September bezeichnet, vor speziellen US-Militärgerichten angeklagt werden,
vor denen geringere Beweisanforderungen gelten und die Verteidigungsrechte der Ange-
klagten gegenüber einem zivilen Verfahren stark beschränkt sind. Diese Military Commis-
sions sollen auch im Ausland tagen und sogar geheime Verfahren nach einer vom Secretary
of Defense zu bestimmenden Ordnung durchführen können, um Geheimdienstinformationen
nicht preisgeben zu müssen. Die Errichtung dieser speziellen Aburteilungsinstitutionen hat
vor allem ausserhalb der USA für zahlreiche negative Reaktionen gesorgt. Die Möglichkeit
von Geheimprozessen und die Tatsache, dass der Präsident entscheidet, wer vor eine solche
Commission gebracht wird, haben aber auch in den Vereinigten Staaten verfassungsrechtliche
Bedenken geweckt und neben einer öffentlichen Debatte auch Hearings im Senat nach sich
gezogen. Die Diskussion um die Rechtmässigkeit dieser Militärgerichte dürfte sich wieder
intensivieren, wenn die ersten Gefangenen von Guantanamo Base vor einem solchen
angeklagt werden. Wie die Frage nach dem rechtlichen Status der gefangenen Terrorismus-
Verdächtigen gründet auch diese Kontroverse letztlich in der unscharfen Abgrenzung
zwischen ziviler Strafverfolgung und militärischer Strafoperation im Nachgang zum 11. Sep-
tember.

5. Ausblick
In seiner State of the Union Address hat George W. Bush – wie schon oft – darauf hingewie-
sen, dass der War on Terrorism noch lange nicht beendet sei. Er, und dies lässt Rückschlüsse
auf das weiter Vorgehen der USA zu, geht davon aus, dass noch mehrere tausend Terroristen
als lebende Zeitbomben auf der ganzen Welt versteckt nur auf ihren Einsatz gegen die
westliche Zivilisation warten. Kurz darauf nannte der Präsident die drei Staaten Iran, Irak und
Nordkorea eine axis of evil. Diese Äusserung führte bei den betroffenen Staaten und in
Europa zu teilweise heftigen Reaktionen und zu Unverständnis. Als Colin Powell nur Tage
später die Allianzpartner beschwichtigte und ihnen bestätigte, dass die USA auf keinen Fall
ohne vorherige Konsultationen gegen einen weiteren Staat mit militärischen Mitteln vorgehen
werde, zeigte sich einmal mehr die Unstimmigkeiten zwischen den moderateren Elementen in
der US-Regierung und der sogenannten Falken.
Eines ist sicher: Der Kampf gegen den Terrorismus wird von den USA mit allen Mitteln wei-
terverfolgt. Ob der Einfluss der Allianzpartner, die mehr Gewicht auf die Linderung der Ar-
mut, den Ausgleich im wirtschaftlichen Bereich, eine Stärkung des Handels und den ver-
stärkten diplomatischen Austausch mit den des Terrorismus verdächtigen Ländern legen, auf
die Regierung Bush so gross ist, dass die USA von weiteren Militärschlägen absieht, ist
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fraglich. Kurzfristig dürften die Vereinigten Staaten von Amerika wohl ihre eigenen – auch
innenpolitischen – Interessen vor diejenigen der Allianzpartner stellen.
6. Fazit
Schlussendlich müssen wir feststellen: Der multidimensionale Kampf gegen den Terrorismus
ist – gerade im Bereich des Rechts – ein langfristiges und beschwerliches Unterfangen, da das
Recht den tatsächlichen Geschehnissen hinterherhinkt. Dies ist ein inhärentes Problem des
Rechts, nämlich dass wir so umwälzende Ereignisse, wie die neue Form des Terrorismus
eines ist, erst begreifen müssen um anschliessend mit grosser Verzögerung zu versuchen, die
Wiederholung mit Hilfe von Normen und Artikeln zu verhindern. Aber auch in der aktiven
Bekämpfung ist die Vorgehensweise durch das Recht bestimmt. Zu Verständigungs-
problemen kommt es dort, wo das Rechtsverständnis ein anderes ist, dies zeigt sich immer
wieder in den Differenzen zwischen den Transatlantischen Partnern, nicht nur bei der Terro-
rismusbekämpfung. Tatsache ist, dass die Rechtsauffassung der USA und ihre Anwendung
desselben eine überragende Bedeutung in allen Bereichen des Lebens erhalten hat und
weiterhin wird. In diesem Sinne ist die Globalisierung des Rechts unter dem Aspekt der Ter-
rorismusbekämpfung nur eine gelebte Wirklichkeit.
Unser Dank geht vor allem an Prof. Dr. Drolshammer, der in einer exemplarischen Lehrver-
anstaltung gezeigt hat, wie Recht und Zeitgeschehen nicht nur zwei verschiedene Dinge sind,
sondern sich eben gegenseitig beeinflussen und weiterentwickeln. In diesem Sinne sind wir
der Meinung, dass das Kolloquium American Legal Culture durchaus Vorbildcharakter hat.
Nicht zuletzt hing das Gelingen dieser interdisziplinären Vorlesung vom Mitwirken
hochqualifizierter Experten ab, denen wir an dieser Stelle für ihre Stellungsnahme zu den
aktuellen Ereignissen, aber auch für ihre ganz persönliche Meinungsäusserung danken
möchten.
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5. "Statements" der Studierenden als Rückblick

c) Gruppe 3, Innere Sicherheit/Antiterrorismus und entsprechende innenpolitische
Aspekte unter besonderer Berücksichtigung der internationalen Zusammenarbeit

(Fabia Bochsler)

1.  Einleitung
Die Anschläge des 11. Septembers 2001 auf New York und Washington vergegenwärtigten
nicht nur den USA, sondern auch den europäischen Staaten die Gefahr aus dem Innern für die
Sicherheit eines Landes. Erste Ermittlungen der amerikanischen Behörden wiesen auf
mannigfaltige Spuren der Attentäter in Europa hin: Vor allem Deutschland, aber auch Eng-
land hatte verschiedene Selbstmordattentäter des 11. Septembers 2001 jahrelang beherbergt,
ohne deren Gewalt- und Zerstörungspotential zu bemerken. Dieses Phänomen der so
genannten „Schläfer“ – also Menschen, die angepasst und dementsprechend unauffällig in
den westlichen Gesellschaften leben und sich dabei im Geheimen auf einen Auftrag aus dem
Zentrum von Terroristenorganisationen vorbereiten – löste in vielen Staaten Diskussionen
aus, wie dieser Gefahr aus dem Innern zu begegnen sei. Die Hauptfrage dabei lautete,
inwiefern eine Gesellschaft Sicherheit und Freiheit gleichzeitig gewährleisten kann. Ausge-
hend von den verschiedenen Massnahmen, die in den Staaten Europas, in der EU als su-
pranationaler Organisation und in den USA getroffen wurden, versuchten wir Antworten auf
diese Frage zu erhalten. Es ist also festzuhalten, dass wir uns weniger in staatsphilosophischer
Art und Weise mit den Begriffen der Freiheit und der Sicherheit und deren Gewährleistung
durch eine staatliche Autorität beschäftigten. Vielmehr untersuchten wir ganz konkret
einzelne Massnahmen hinsichtlich der Abwägung zwischen diesen zwei Grundpfeilern unse-
rer Gesellschaften.
2. Getroffene Massnahmen
Die in den einzelnen Ländern in verschiedenen Erlassformen erfolgten Antiterrorismus-
Massnahmen sind insbesondere:

- Umfassendere Überwachungs- und Abhörungskompetenzen

- Einschränkungen der Rechte von Gefangenen-

- Einführung neuer Terrorismus-Straftatbestände

- Einschränkungen der Religionsfreiheit

- Verschärfte Einwanderungsbestimmungen

Auf der Ebene der internationalen Zusammenarbeit hat sich vor allem die EU mit der ge-
planten Einführung eines EU-weiten Haftbefehls und der engeren Koordination der Polizei-
behörden und der Geheimdienste hervorgetan.
3.  Bewertung der Massnahmen
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In den meisten Ländern werden die einzelnen Massnahmen „zähneknirschend gebilligt“, wie
es der stellvertretende Chefredaktor der NZZ, Hans-Rudolf Kamer, im Gespräch treffend
formulierte.
In Deutschland, wo verschiedene Terroristen jahrelang gelebt hatten, ging der sozialdemo-
kratische Innenminister Schily – vor einigen Jahren noch selbst Anwalt von deutschen Terro-
risten – mit starker Hand zur Sache und erarbeitete Erlasse, die biometrische Datenerhebung,
Einschränkung des Datenschutzes und eine bundesweite Rasterfahndung vorsahen.
Deutschland setzte damit im Bereich der umfassenderen Überwachungs- und Abhörungs-
massnahmen nebst den Vereinigten Staaten die höchsten Standards. Gemäss dem Schweizer
Botschafter in Berlin, Thomas Borer, seien all diese Massnahmen jedoch legitim zur „Si-
cherung der Sicherheit“. Borer hat auch keine Bedenken, dass in Deutschland ein neuer Po-
lizeistaat drohe, da gerade Deutschland – aus bekannten Gründen – eines der Länder sei, das
sich permanent die eigene Vergangenheit vor Augen halte.
In Grossbritannien ging man zu Massnahmen über, die man schon in den 70-er Jahren zur
Hochblüte des IRA-Terrorismus eingeführt, aber nach wenigen Jahren aufgrund fehlender
Wirkung bereits wieder abgeschafft hatte. So sollen terrorismusverdächtige Ausländer, ohne
einem Haftrichter vorgeführt zu werden, für unbestimmte Zeit interniert werden können. Der
Unterschied zu den 70-er Jahren ist jedoch, dass in Grossbritannien seit Herbst 2001 die
EMRK direkt anwendbar ist und das erwähnte Vorgehen gegen Art. 6 EMRK verstösst. Da
die genannte Massnahme jedoch auf 15 Monate beschränkt wurde, ist die „ordre public“-
Klausel der EMRK anwendbar. Es bestände somit besteht keine völkerrechtliche Verpflich-
tung Grossbritanniens, welche diesen Plänen entgegenstünde, wie uns Botschafter Bruno
Spinner aus London mitteilte. Bei den Ausführungen von Botschafter Spinner wurde ausser-
dem klar, dass Grossbritannien bezüglich des Umgangs mit Terroristen ein anderes Ver-
ständnis hat als die USA. Während Bush die Ergreifung von Terroristen „dead or alive“ will,
beharrt Blair auf dem Grundsatz des „bring them to justice“. Dieses unterschiedliche Grund-
rechtsverständnis widerspiegelte sich denn auch bei der Kontroverse um den Status und die
Behandlung der Gefangenen auf Guantanamo Bay.
Beim Anspruch, Terroristen der ordentlichen Rechtsprechung zuzuführen, stellte sich allen
Staaten das Problem, dass der Begriff des Terrorismus völkerrechtlich nicht definiert ist.
„Solange wir nicht wissen, was ein Terrorist ist, ist es schwierig, Rechtsnormen für Terrori-
sten zu finden“, meinte Prof. Daniel Thürer von der Universität Zürich. Das Problem, dass
des einen Terroristen des anderen Freiheitskämpfer ist, scheint rechtlich kaum zu lösen zu
sein. Gemäss Daniel Frank vom Bundesamt für Justiz ist aber eine genaue Definition gar
nicht nötig, da Terrorismus an gemeinrechtliche Straftaten anknüpft. Die Schweiz verzichtet
denn auch, einen eigentlichen Terrorismus-Straftatbestand ins StGB aufzunehmen. Die UN-
Konvention zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus wird aber in einem neuen
Art. 260ter StGB umgesetzt.
Die meisten Staaten haben sich für einen ähnlichen Weg entschieden.
Die verschärften Einreise- und Asylbestimmungen, sowie Massnahmen zur Einschränkungen
der Religionsfreiheit – insbesondere des Religionsprivilegs für Vereine in Deutschland –
halten grundsätzlich alle die nationalen verfassungsrechtlichen Bestimmungen bezüglich der
Einschränkung von Grundrechten ein. Die Gefahr, dass die Ereignisse des 11. Septembers
2001 zu einem Generalverdacht auf bestimmte Bevölkerungsgruppen führt, namentlich ara-
bische Muslime, kann rechtlich nicht abschliessend gelöst werden. Es bedarf dafür vor allem
der Mässigung der involvierten Behörden.
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4.  Fazit
Anhand der getroffenen Massnahmen konnten wir erkennen, dass vor allem in den europäi-
schen Staaten der Rechtsstaat trotz zum Teil einschneidender Massnahmen funktioniert hat
und die Abwägung von Sicherheit und Freiheit in den vorgeschriebenen Schranken der
Rechtsordnung erfolgte. Die Gefahr, dass unter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung an-
dere Ziele verfolgt würden, scheint sich nach Meinung aller Experten nicht bewahrheitet zu
haben. Eindrücklich war, wie schnell in einer Zeit der Krise Recht geschaffen werden konnte.
Interessant war auch die Erkenntnis, dass die Europäer scheinbar mehr Wert auf die rechts-
staatlichen Errungenschaften unserer Gesellschaften legen als die Amerikaner unter der
Administration Bush. Dies scheint nur zum Teil mit dem selbst erlebten traumatischen Ereig-
nis des 11. Septembers 2001 zusammenzuhängen. Es ist vielmehr auch im Zusammenhang
mit einem allgemein schnelleren und pragmatischeren Krisenmanagement in den USA zu
sehen. Trotzdem muss sich der Meinung aller Experten nach auch das Krisenmanagement an
rechtsstaatliche Verfahren halten. Diese Grundhaltung scheint in Europas Hauptstädten mehr
Gewicht zu haben als in Washington.
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5. "Statements" der Studierenden als Rückblick

d) Gruppe 4, Die nationalen und internationalen Medien als "theatre of action" (Philipp
Candreia))

1. Erkenntnisse
Die Akte des 11. Septembers sind ein mediales und medial geplantes Weltkommunikations-
ereignis. Medien wurden und werden instrumentalisiert; sie schaffen eine optimale Projek-
tionsfläche, da sie nicht politisiert sind, sondern sich vom Spektakeltrieb und den Publikums-
wünschen leiten lassen. Dabei hat in der Zeit unmittelbar nach den Attacken eine Medien-
gleichschaltung - mit CNN als „Flaschenhals“ – stattgefunden. (Kurt Imhof) In dieser zeit-
weise gleich-geschalteten medialen Weltgesellschaft werden nur noch Informationen ver-
breitet, die zuvor durch den Filter CNN geflossen sind.
Aktive Propaganda und aktive Bearbeitung der Meinung ist eine Realität. Medien sind dabei
nicht nur „theatre of action“, sondern selber „action“. Dies wird von mehreren beteiligten
Seiten bewusst genutzt:
- Staat:

- Information als wichtiges (wenn nicht gar das wichtigste) Element der „4th genera-

tion warfare“ (Andreas Wenger):

o Einerseits Informationsgewinnung (Intelligence);

o Andererseits Information/Desinformation gegen Aussen. So überlegt man
sich bewusst die Syntax, um Pragmatik und Semantik - beispielsweise von
Medienkonferenzen - möglichst zu beeinflussen. Beispiele: Im Kosovokrieg
wurde bewusst das NATO-Hauptquartier mit NATO-Fahnen für die tägliche
Medienkonferenz benutzt; Auftritt von US-Repräsentanten in Al-Jazeera,
um ihre Interpretation zu liefern oder die Idee, ein Radio Free Afghanistan
einzurichten.

- Medien

- Die Medien haben handfeste geschäftliche Interessen, nicht (nur) ein Informations-
interesse. Im Rahmen eines Ereignisses oder Skandals (z.B. Swissair) sind
zumindest Teile der Medien letztlich daran interessiert, dass ein Skandal möglichst
lange Zeit dauert. Dadurch kommt es zu einer Eigendynamik und einer „Lust an der
Katastrophe“ (Daniel Eckmann; Peter Arbenz).

1
 Dies führt zu einer

                                                  
1

 Vgl. auch Hans Mathias KEPPLINGER, Die Kunst der Skandalierung und die Illusion der Wahrheit, Olzog, München, 2001.
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kommunikativen Konstruktion von Ereignissen, die so „Wirklichkeit“ generieren
können (Kurt Imhof).

- Auch die Moralisierung der Medien ist vom Gesichtspunkt der ökonomischen Inter-
essen her zu betrachten: Moral ist ein Geschäft für die Medien (und Abweichungen
von der Moral noch viel mehr; man denke an die heftige Reaktionen gegen Susan
Sonntag). In der Folge der Moralisierung kommt es zu einer ausgesprochenen
Personalisierung: Seit etwa 30 Jahren wird in den Medien über Katastrophen nicht
mehr aus einer sachlichen Metaebene im Sinne von „Schicksal und Fügung“
berichtet, sondern es wird personalisierend nach Tätern und Opfern gefragt und
gesucht.

- Mit der Personalisierung und der Marginalisierung abweichender - "politisch inkor-
rekter" - Meinungen geht eine Reduktion von Komplexität einher: So wird letztlich
ein mit hochmodernen Mitteln geführter Krieg mittels vormoderner (fast schon
archaischer), einfachster Muster von „Gut gegen Böse“ kommuniziert.

- Bemerkenswert ist auch die Selbstzensur aus patriotischer Pflicht der (US) Medien
im Nachgang zum 11. September (z.B. die Anweisung von CNN-Chef Walter
Isaacson an Korrespondenten, nicht allzu oft über das Leiden der afghanischen
Bevölkerung zu sprechen, bzw. diese zu den Toten des WTC in Beziehung zu
setzen), z.T. kontrolliert durch das US Media Research Center (MRC).
In einem grösseren zeitlichen Zusammenhang ist ganz allgemein der Druck zum
Konformismus und zur Gleichschaltung der Meinungen in den USA zu sehen, den
der "Melting Pot USA" als Willensnation bedingt und der auf die Medien
übertragen wird. (Kurt Spillmann)

2. Lehren
Die Beschäftigung in der Lehrveranstaltung mit den Ereignissen des 11. Septembers und
seinen Auswirkungen, hat uns (wieder einmal) die Augen bezüglich der Möglichkeit, der
Wirkung (und der tatsächlichen Anwendung) einer bewussten Inszenierung, Instrumentalisie-
rung und Reduktion der Medien - eben als „theatre of action“ – geöffnet.

Darüber hinaus zeigte sich auch, dass die Medien nicht nur „theatre of action“, sondern selber
ein wesentlicher Teil der „action“ sind. Sie haben die Möglichkeit der kommunikativen
Konstruktion von Wirklichkeit.
Lehren ergaben sich auch aufgrund des – durch die Lehrveranstaltung geförderten – be-
wussten Konsums verschiedener Weltmedien. Durch das regelmässige Vergleichen der Be-
richterstattung über einen Gesichtspunkt wurde offenkundig, wie subjektiv auch grosse (libe-
rale) Weltmedien berichten und kommunikativ Wirklichkeit schaffen können.
Notwendige Lehren ergeben sich auch für die (Krisen-)Kommunikation schweizerischer Ak-
teure im globalen Umfeld: Eine grössere kommunikative und mediale Dynamik ist von
Nöten. Die Akteure scheinen sich dem spezifischen Verhalten – oder gar Versagen – der
Medien in Krisensituationen nicht genügend bewusst zu sein. Es muss in der Folge vermehrt
moderner, innovativer und v.a. aktiver agiert und nicht stets nur reagiert werden.
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Schliesslich wurde in mannigfacher Weise die enorme Wichtigkeit von Kommunikation „mi-
kroökonomisch“ (in Unternehmen, intern und extern [z.B. Swissair; Prozess Swiss Re / Sil-
verstein]) und „makroökonomisch“ (z.B. USA) einmal mehr deutlich.
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5. "Statements" der Studierenden als Rückblick

e) Gruppe 5, Finanzierung des Terrorismus und rechtliche Massnahmen in
massgeblichen Länder unter besonderer Berücksichtigung der

internationalen Zusammenarbeit (Manuel Rybach)

Die Folgen der Terroranschläge vom 11. September sind weitreichend und tangieren auch
die Rahmenbedingungen der Finanzdienstleistungsindustrie. Seit den Attacken werden
weltweit vermehrt Anstrengungen unternommen, die Finanzierung von internationalen Ter-
rornetzwerken zu unterbinden, was Behörden und Banken vor besondere Probleme stellt.
Bei "terrorist assets" handelt es sich nämlich oftmals um legal erworbene Gelder, die zu ei-
nem späteren Zeitpunkt einem illegalen Verwendungszweck zugeführt werden sollen. Damit
stellt sich genau die umgekehrte Problematik wie in Fällen von Geldwäscherei ("inverse mo-
ney laundering"). Entscheidend ist in diesem Zusammenhang weniger die Herkunft, als viel-
mehr der zukünftige Gebrauch der Gelder. In dieser neuen Optik besteht denn auch die ei-
gentliche Herausforderung im Kampf gegen die Finanzierung des Terrorismus.

Das Kolloquium "American Legal Culture" bot einer Gruppe von Studierenden die Gelegen-
heit, sich mit dieser für die Schweiz und ihren Finanzplatz besonders relevanten Thematik zu
befassen und dazu Experten zu befragen. Nachfolgend werden die zentralen Aspekte der
Problematik "terrorist financing" umrissen sowie die wichtigsten im Laufe der Lehrveranstal-
tung gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst.

Im Rahmen des Kolloquiums interessierten in erster Linie diejenigen Massnahmen, welche
die Behörden nach dem 11. September ergriffen hatten. Die Schweiz hat nach den Anschlä-
gen rasch reagiert. So hat das Bundesamt für Polizei eine Task Force Terror USA gebildet,
welche die entsprechenden Massnahmen koordiniert. Die Begegnung mit Task Force-Mit-
gliedern am vierten Expertenbefragungstag in Bern vermittelte den Studierenden einen Ein-
blick in deren Tätigkeit aus erster Hand. Die Eidgenössische Bankenkommission hat mehrere
Namenlisten mit Terrorverdächtigen an die schweizerischen Finanzinstitute verschickt. Dabei
wurde auch die bereits bestehende "Verordnung über Massnahmen gegenüber den Taliban"
(Taliban-Verordnung) erweitert. In der Folge wurden in Zusammenarbeit mit ausländischen
Strafverfolgungsbehörden bis jetzt rund 70 Konten, bei denen der Verdacht auf einen
terroristischen Bezug besteht, mit insgesamt rund 40 Mio. Franken gesperrt (Stand: 18.
Januar 2002). Verschiedene Behördenvertreter wiesen allerdings auf die Problematik hin,
dass gegenwärtig die juristischen Grundlagen für ein allfälliges späteres "delisting" noch
fehlen.
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Als weitere Massnahme ist es das erklärte Ziel des Bundesrates, das Internationale Über-
einkommen zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus vom 9. Dezember 1999 noch
in diesem Jahr und im Rahmen eines abgekürzten Vernehmlassungsverfahrens zu ratifizieren.
Die dadurch notwendig werdenden Anpassungen des Landesrechts betreffen hauptsächlich
Bestimmungen des Strafgesetzbuches (StGB). Gegenwärtig wird im Bundesamt für Justiz die
mögliche Umsetzung der Terrorismusfinanzierungskonvention im Detail eruiert. Die
Studierenden der Lehrveranstaltung hatten Einblick in die diesem verwaltungsinternen
Prozess zugrundeliegenden Änderungsvorschläge. Die Entwürfe betreffen v.a. Art. 260 StGB
und sehen u.a. die Einführung einer spezifischen Finanzierungsstrafnorm (ohne
Akzessorietät) vor.
Seit dem 11. September befassen sich zahlreiche internationale Organisationen vermehrt mit
dem Problem des "terrorist financing". Das wichtigste Forum im Kampf gegen Terrori-
stengelder ist die Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Die in Paris
bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
beheimatete FATF widmete sich bis anhin hauptsächlich der Bekämpfung der Geldwäscherei.
Anfang November 2001 haben sich die 29 Mitgliedstaaten der FATF darauf geeinigt, sich
vermehrt auch auf den Kampf gegen das "terrorist financing" zu konzentrieren. Zu diesem
Zweck wurden acht spezielle Empfehlungen verabschiedet. Ab Juni 2002 soll damit
begonnen werden, diejenigen Jurisdiktionen zu identifizieren, welche nur ungenügend gegen
die Finanzierung des Terrorismus vorgehen. Diesen Staaten und Territorien droht die
Aufnahme in eine "Schwarze Liste" sowie die Verhängung von Sanktionen. Rein rechtlich
sind die Empfehlungen der FATF nicht verbindlich. Doch im Zusammenspiel mit "black
lists" und dem grellen Licht der internationalen Medienberichterstattung wird selbst solches
"soft law" zum griffigen Instrument. Die Empfehlungen der FATF können deshalb als
Beispiel einer neuen Art der Regulierung und der situativen Schaffung von Recht verstanden
werden, ein Prozess, in dem Kommunikations- und Reputationsaspekten zentrale Bedeutung
zukommen. Nicht zuletzt deshalb dürften sich Ende Januar auch die zwölf zur Wolfsberg-
Gruppe gehörenden Finanzkonzerne neue Richtlinien – u.a. im Bereich Kundenidentifikation
– auferlegt haben.
Die im Rahmen der Vereinten Nationen (UNO) erarbeitete internationale Übereinkunft zum
Thema (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism vom 9.
Dezember 1999) wurde bereits erwähnt. Der Vertrag wurde allerdings erst von einer Hand-
voll Staaten ratifiziert. In Resolution 1377 vom 12. November 2001 hat der UNO-Sicherheits-
rat verschiedene Massnahmen gegen die Finanzierung des Terrorismus beschlossen.
Daneben wird auch eine allfällige Rolle des Internationalen Währungsfonds sowie weiterer
internationaler Organisationen im Kampf gegen das "terrorist financing" diskutiert.

Die Frage, in welchem Ausmass und auf welchem Wege die Anstrengungen der mit der
Thematik befassten Institutionen koordiniert werden bzw. ob sich diesbezüglich bereits eine
gewisse "Arbeitsteilung" eingestellt hat, konnte von den interviewten Experten nicht ab-
schliessend beantwortet werden. Deren Aussagen bestätigten jedoch die Vermutung, dass sich
die globale Führungsrolle der USA gerade auch in diesem Bereich deutlich manifestiert. Ein
Experte meinte gar, Vertreter der verschiedenen diesbezüglich relevanten internationalen
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Organisationen reisten gleichsam zur "Befehlsausgabe" nach Washington. Fest steht, dass
aufgrund des enormen Drucks aus den USA Regulierungsvorhaben, die noch vor wenigen
Monaten höchst umstritten gewesen waren, nun plötzlich problemlos möglich geworden sind.
Der Bekämpfung des globalen Terrorismus scheinen gegenwärtig alle anderen Erwägungen
untergeordnet. Besonders im Spannungsfeld "security vs. privacy" (auch in finanziellen
Angelegenheiten) haben sich die Gewichte merklich verschoben.
Es vermag deshalb niemanden zu überraschen, dass in der Folge der Anschläge vom 11.
September der internationale Druck auf das Bankgeheimnis zugenommen hat. Zudem dürfte
vermehrt der Ruf nach verstärktem Informationsaustausch und Amtshilfe – auch in Steuer-
angelegenheiten – ertönen. So machte die Bush-Administration nach dem 11. September die
erst vor kurzem geänderte Haltung der amerikanischen Regierung gegenüber Initiativen der
OECD gegen "tax haven" zumindest teilweise wieder rückgängig.
Die Schweiz verfügt für ihren Finanzsektor zwar über Rahmenbedingungen, die weltweit an-
erkanntermassen zu den besten gehören. Dem Geldwäschereigesetz etwa kommt interna-
tionale Vorbildfunktion zu. In der Sorgfaltspflichtvereinbarung haben die Banken zudem das
"know your customer"-Prinzip (KYC) vor 20 Jahren im Rahmen von wegweisenden Selbst-
regulierungsmassnahmen verankert. Andere Länder, darunter auch die USA, kannten bisher
keine oder weniger strenge KYC-Vorschriften. Dabei gehören solche Regeln zu den besten
Vorkehrungen gegen den Missbrauch des Finanzsystems – auch durch terroristische Netz-
werke.
Trotz dieses Abwehrdispositivs zog der Finanzplatz Schweiz nach den Anschlägen des 11.
Septembers fast reflexartig das Interesse der internationalen Politik und Medienwelt auf sich.
Die meisten dieser Reaktionen zeigen einmal mehr, dass sich falsche Vorstellungen hart-
näckig halten und die hiesige Gesetzgebung und Praxis viel zu wenig bekannt ist. Dass das
Bankgeheimnis weder Terroristen noch sonstige Kriminelle schützt, wird im Ausland kaum
zur Kenntnis genommen.
Im Verlaufe der Lehrveranstaltung hat sich mehrmals gezeigt, wie sich auf Seiten der Be-
hörden – und hier insbesondere bei Schweizer Vertretungen im Ausland – sowie auch bei
einigen hiesigen Journalisten eine gewisse Frustration über die sich hartnäckig haltenden
Vorurteile und pauschalen Beschuldigungen hinsichtlich des Bankgeheimnisses und des Fi-
nanzplatzes Schweiz breit macht. Auch eine nach den Terroranschlägen einberufene Me-
dienkonferenz mit Bundesrat Kaspar Villiger, über welche die Studierenden vom Delegierten
für Kommunikation des Eidgenössischen Finanzdepartements informiert wurden, konnte
diese verzerrte Wahrnehmung nur teilweise berichtigen. Dabei wurde die rasch in Kraft ge-
setzte Taliban-Verordnung umgehend erweitert, sobald Namen von Terrorismusverdächtigen
bekannt wurden, und entsprechende Gelder wurden sofort gesperrt. Dies zeigt, dass
hierzulande das System funktioniert, während sich anderswo – vor allem im Bereich der
KYC-Regeln – beträchtlicher Nachholbedarf manifestierte. Informell wurde auch von einem
Vertreter der amerikanischen Botschaft in Bern die problemlose und vorbildliche Zusam-
menarbeit etwa in Rechtshilfeangelegenheiten zwischen schweizerischen und US-Behörden
gelobt. In den Medien jedoch erfährt man in der Regel wenig über diese gut funktionierende
Kooperation. Ein Blick in die internationale Presse erweckt bisweilen vielmehr den Eindruck,
dass das Auffinden und Sperren von Konten mutmasslicher Terroristen in der Schweiz einen
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Skandal, im Ausland jedoch einen Fahndungserfolg darstellt. Ob bei dieser verzerrten Optik
auch der Wettbewerb zwischen den Finanzplätzen eine Rolle spielen könnte?
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5. "Statements" der Studierenden als Rückblick

f) Gruppe 6, Besonderes betroffene Unternehmungen (Ralph Gort/Anne Zoller)

Betroffen sein bedeutet, voll plötzlicher, heftiger Verwunderung und Überraschung (über et-
was Negatives, Ungünstiges) sein – kurz: unangenehm berührt sein.
Nicht das Unternehmen als solches gehörte zu den Betroffenen der ersten Stunde, sondern
seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig im oder in unmittelbarer Umgebung des World
Trade Centers (WTC). Dem gemäss sollen auch hier die Fragen des work contiunity mana-
gements, dem plötzlich eine herausragende Bedeutung zukam, zuerst angesprochen werden.
Es galt Mitarbeitende wiederaufzufinden, provisorische Arbeitsplätze zu schaffen, zerstörte
Kommunikationsknoten zu überbrücken etc. Als besonders betroffen sind somit einmal all
diejenigen Unternehmen anzusehen, welche im oder in der Umgebung des WTC über
Büroräumlichkeiten verfügten. Auch können alle anderen Unternehmungen somit nur als in-
direkt Betroffene angesehen werden.
Wendet man sich vermehrt den besonders betroffenen Branchen zu, so stehen gerade auch
aus schweizerischer Sicht die Reisebranche und hier in erster Linie die Luftfahrtindustrie,
sowie die Versicherungsbranche im Brennpunkt des Interesses.
Letztere sieht sich mit dem grössten Einzelschaden in ihrer Geschichte konfrontiert. Das
Phänomen des weltweiten Terrorismus traf die Versicherungen in dieser Intensität völlig un-
erwartet. Folge davon ist, dass bis zum 11. September erhobenen Versicherungsprämien in
keiner Weise schadensdeckend sind. Erstaunlicherweise ist festzustellen, dass die das Risiko
Terrorismus in den USA nicht nur keinen Einlass in die Prämien- und Schadensberechnungen
gefunden hat, sondern auch nicht Gegenstand von Deckungsausschlüssen war. Terrorismus
als neue Risikodimension unterliegt als sozial- oder politisch bedingtes Phänomen im
Gegensatz zu meteorologisch bedingten Grossrisiken auch keinen statistischen Ge-
setzmässigkeiten. Seine Erfassung und Mitberücksichtigung wird nicht nur zu einer grossen
Herausforderung für die Versicherungsbranche, sondern geradezu überlebensnotwendig.
Denn einen zweiten Schadensfall dieser Art wird zumindest einen Teil der Versicherer in
existenzbedrohende Schwierigkeiten bringen.
Im Fall der Gebäudeversicherung des WTC tritt zum unerwarteten Ausmass des Schadens
eine klare Verschätzung in bezug auf den possible maximum loss. Auch beschäftigt die
rechtliche Einordnung der Flugzeugeinschläge in die Türme des WTC derzeit noch die Ge-
richte und es lässt sich auch aus diesem Grund noch nicht abschätzen wie gross letzten Endes
die Schadenssumme sein wird, welche die Versicherer zu tragen haben.
Eines lässt sich jedoch bereits heute festhalten: Das Auftreten einer neuen Risikodimension
und der damit verbundene Prämienanstieg für diverse Versicherungen bleibt nicht ohne
Auswirkung auf die Gesamtwirtschaft, da sie zu einem Anstieg der Transaktionskosten führt.
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Als besonders betroffen darf zu recht auch die Reisebranche im allgemeinen bezeichnet
werden. Mit tausenden gestrandeten Feriengästen sah sie sich nicht nur mit grossen organi-
satorischen Herausforderungen konfrontiert, sondern musste durch die in der Folge zusätzlich
eingetretenen Annullierungen und dem Buchungsrückgang (wobei dieser sicherlich auch auf
die veränderten wirtschaftlichen Verhältnisse zurückzuführen ist) einen empfindlichen
Umsatzrückgang hinnehmen.
Als schwarzer Tag wird der 11. September in die Annalen der Luftfahrt eingehen. Vier geka-
perte Flugzeuge wurden in der Hand von Terroristen zu Waffen. Der 11. September offen-
barte gravierende Probleme bei Sicherheitskontrollen auf Flughäfen, deren dauerhafte Lösung
inskünftig eine grosse Herausforderung für die gesamte Flugindustrie darstellt. Mit dem nach
den Anschlägen eingetretenen Flugausfällen und den rückläufigen Passagierzahlen (die
wiederum nicht alleine auf die Ereignisse des 11. Septembers zurückgeführt werden dürfen)
sehen sich die Fluggesellschaften und mit ihnen alle Flugnebenbetriebe auch mit einer
wirtschaftlich schwierigen Lage konfrontiert. Hinzukommen kommen die strukturellen
Besonderheiten dieser Branche: Zum einen führt der hohe Fixkostenanteil im Fluggeschäft
bei einem vorübergehenden Passagierrückgang sofort zu einem „cash-drain“, zum anderen
verhinderte er einen schnellen Kapazitätsrückgang. Getroffen wurde zudem eine Branche, die
vielschichtigen regulatorischen Beschränkungen unterworfen ist. Letzteres hat zwar keinen
direkten Einfluss auf die Überlebensfähigkeit einzelner Unternehmen in der Krise; indirekt
jedoch ist dieser Faktor sehr wohl zu berücksichtigen. Durch gewisse regulatorische
Hemmnisse ist gerade auf diesem Markt eine dringend notwendige Strukturbereinigung
bisher ausgeblieben.
Dass eine Fluggesellschaft auch in der Einschätzung der Politik keine gewöhnliche Unter-
nehmung ist, zeigte sich unmittelbar nach dem 11. September: Staatliche Versicherungsga-
rantien waren genauso verfügbar wie staatliche Darlehen. In der Schweiz beschlossen Politik
und Wirtschaft gar die bereits vor dem 11. September angeschlagene Swissair als Swiss –
Phönix aus der Asche der sich in Liquidation befindenden Swissair auferstehen zu lassen.
Als Fazit lässt sich festhalten, dass die Hauptbetroffenen im Bereich der Luftfahrtindustrie
und der Versicherungsbranche zu finden sind. Daneben aber Unternehmungen aller Wirt-
schaftszweige mit Geschäftsräumlichkeiten in unmittelbarer Umgebung des WTC sicherlich
auch zu den besonders betroffenen zu zählen sind.
Andererseits kann den Ereignissen des 11. Septembers auch nicht die alleinige Verantwor-
tung für die momentane Wirtschaftslage zugeschrieben werden und es ist im Sinne der Auf-
gabenstellung der Gruppe 6 eine besondere Betroffenheit der globalen Wirtschaft aufgrund
des 11. Septembers zu verneinen.
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5. "Statements" der Studierenden als Rückblick

g) Gruppe 7, Intellektuell-theoretische Auswertung und "geistige Lage"
(Paul-Lukas Good/Beat Habegger/Simon Ingold/Kai Spiekermann)

1. Äusserungen von Intellektuellen - nicht Repräsentativ, aber Exemplarisch
Als entsetzte und traurige Amerikanerin und New Yorkerin scheint es mir, als sei Amerika
niemals weiter von der Wirklichkeit entfernt gewesen als am letzten Dienstag, dem Tag, an
dem ein Übermass an Wirklichkeit auf uns einstürzte. Das Missverhältnis zwischen den Er-
eignissen und der Art und Weise, wie sie aufgenommen und verarbeitet wurden, auf der einen
Seite und dem selbstgerechten Blödsinn und den dreisten Täuschungen praktisch aller
Politiker (mit Ausnahme von Bürgermeister Giuliani) und Fernsehkommentatoren (ausge-
nommen Peter Jennings) auf der anderen Seite, ist alarmierend und deprimierend. Die
Stimmen, die zuständig sind, wenn es gilt, ein solches Ereignis zu kommentieren, schienen
sich zu einer Kampagne verschworen zu haben. Ihr Ziel: die Öffentlichkeit noch mehr zu
verdummen.

Susan Sontag, The New Yorker, 24.09.2001.

While the press and television in friendly countries have, mostly without animosity, discussed
why the US is the target of so much hostility (and not only in the Islamic world), in the US the
question has largely been dismissed. Or the answer has been self-serving, simplistic, and
summary – it’s the virtues of democracy, or of capitalism, or of an open society, that make
others envious and angry. [...] We have not been sufficiently sensitive to other peoples‘ fears
for their cultures, and to others‘ sense of shock at the inequities that come with capitalism
and globalization.

Stanley Hoffman, The New York Review of Books, 1. 11. 2001.

The next morning, I went back to the open vantage from which we had watched the tower so
dreadfully slip from sight. The fresh sun shone on the eastward façades, a few boats tenta-
tively moved in the river, the ruins were still sending out smoke, but New York looked glori-
ous.

John Updike, The New Yorker, 24. 9. 2001.

Was da geschehen ist, ist - jetzt müssen Sie alle Ihr Gehirn umstellen - das grösste Kunst-
werk, das es je gegeben hat. [...] Da sind also Leute, die sind so konzentriert auf eine Auf-
führung, und dann werden 5000 Leute in die Auferstehung gejagt, in einem Moment. Das
könnte ich nicht. Dagegen sind wir gar nichts, als Komponisten.

Karlheinz Stockhausen
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Mein unbedingtes Mitgefühl, das den Opfern des 11. September gilt, hindert mich nicht es
auszusprechen: Ich glaube angesichts dieses Verbrechens an die politische Unschuld von
niemandem.

Jacques Derrida, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.9.2001.

Mein Mitgefühl ist mit den Opfern des Terrors, aber niemand kann mich zwingen, Mitgefühl
mit der amerikanischen Regierung zu haben - mit keiner, auch mit der eigenen nicht. Das
muss man unterscheiden.

Günter Grass, Spiegel Online, 10.10.2001.

Eine Wahnsinnstat hat sich ereignet, die auf ihre Ursachen zurückzuführen und dadurch zu
verwässern ein Skandal wäre. Eine Gestalt des Anderen ist aufgetreten, die sich nicht auf die
des Hungernden oder des „Verdammten dieser Erde“ zurückführen lässt.

Alain Finkielkraut, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.9.2001.

Dass wir von diesem Ereignis geträumt haben, dass ausnahmslos alle Welt davon geträumt
hat, weil niemand umhin kann, von der Zerstörung einer derart hegemonial gewordenen
Macht zu träumen, das ist es, was für das westliche Gewissen unannehmbar ist, und dennoch
ist es eine Tatsache und entspricht genau der pathetischen Gewalt all der Reden, die dies
auslöschen wollen.

Jean Baudrillard, Lettre, Heft IV 2001.

Mich überrascht nur, dass man überrascht wurde.

André Glucksmann, Die Welt, 17. 9. 2001.

2. Leitgedanken aus dem Seminar

Im sicherheitspolitischen Bereich bricht die multilaterale Fassade
zusammen.



Kolloquium "American Legal Culture"
"Attack on America: The Consequences - from a Legal Perspective - the Role of Law, Lawyers and

Law Enforcement in Times of Crisis"
Universität St. Gallen, Wintersemester 2001/02 - Prof. Jens Drolshammer

Die Ereignisse zeigen, dass die sicherheitspolitischen Institutionen
gestärkt werden müssen.

Eine These: Eine Analyse des Vorgehens der USA nach dem 11. September führt zum
Schluss, dass in der Sicherheitspolitik die multilaterale Fassade, mit ihren zahlreichen inein-
ander verschränkten Institutionen, kläglich in sich zusammen gebrochen ist. Letztlich ist es
doch einzig eine mit überlegenen militärischen und wirtschaftlichen Ressourcen ausgestattete
Führungsmacht, die in der äussersten Zuspitzung eines Konflikts erfolgreich zu handeln
vermag. An einer Podiumsveranstaltung in Zürich meinte etwa Michael Stürmer, zur künfti-
gen Rolle Europas in der Weltpolitik befragt, dass entlang der Weltachse Washington-Mos-
kau-Delhi-Peking sich die Politik in Ad-hoc-Koalitionen abspielen werde, die Nato praktisch
nicht mehr im Spiel ist, und die EU sich selber aus dem Spiel genommen hat. An der gleichen
Veranstaltung beklagt Ernst-Otto Czempiel zwar den „Unilateralismus der USA mit der Nato
als Putzfrau im Schlepptau“, bestätigt damit aber auch gleich den sich verfestigenden
Eindruck der Überlegenheit des militärischen Unilateralismus im Krisenfall. Wenn Präsident
Bush das Militärbudget erstmals seit vielen Jahren wieder massiv anhebt, dann trägt er ver-
nünftigerweise den realpolitischen Interessenüberlegen Rechnung, die sich mit dem 11.
September und den Folgeereignissen als zutreffend herausstellten.
Eine Gegenthese: Ein vermehrter Unilateralismus und die Schwächung der globalen Institu-
tionen ist der falsche Weg. Die Ereignisse des 11. Septembers zeigen gerade, dass die si-
cherheitspolitischen Institutionen gestärkt werden müssen. Eigentlich haben auch die USA
dies rasch erkannt und sich seit November stärker auf ihre Nato-Verbündeten besonnen und
deren militärische Hilfe in Anspruch genommen. Zwar hatte die Nato zum ersten Mal in ihrer
Geschichte den Bündnisfall erklärt, aber wohl mehr aus Solidarität mit den USA; denn poli-
tisch wollten sich die Amerikaner nicht binden lassen (Christan Hacke). Wichtiger als die
Überlegungen zum militärischen Einsatz im Krisenfall ist für die künftige Ausgestaltung der
sicherheitspolitischen Institutionen die Erkenntnis, dass der Sicherheitsbegriff umfassend
verstanden werden muss. Die Quellen des Terrorismus sind vielgestaltig, nähren sich aber
besonders aus den enormen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten in der universellen Ver-
teilung des Reichtums. Um eine Verbesserung der Lebensverhältnisse in weiten Teilen der
Welt herbeizuführen, ist – neben den Staaten – besonders auch der Einbezug der vielen ge-
sellschaftlichen Akteure in die globale Entscheidungsfindung nötig. Nur eine Strategie des
Multilateralismus ist geeignet, Konflikte kooperativ und gewaltfrei zu lösen.
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Die mediale Aufbereitung des 11.09. und seiner Folgen muss sich
den Vorwurf der Simplifizierung gefallen lassen.

Noch nie ist so umfassend, differenziert und tiefgehend über einen
Konflikt berichtet worden.

Eine These: Die Ereignisse des 11. September haben die Weltöffentlichkeit erschüttert und
das Vertrauen in eine effektive Sicherheitspolitik grundlegend in Frage gestellt. Die Plötzlich-
keit des Angriffs und das Ausmass der Zerstörung haben diese Reaktion zweifellos verstärkt.
Dass die Medien dabei eine herausragende Rolle gespielt haben, liegt einerseits an der
Tatsache, dass die Live-Berichterstattung praktisch mit dem Einschlag der ersten Maschine
initiiert wurde, anderseits an der kalkulierten Durchführung des Attentats auf derart
symbolträchtige Zentren, so dass eine maximale mediale Resonanz resultieren musste. In der
Tat haben die Terroranschläge vom 11. September nicht nur eine enorme weltpolitische
Tragweite, sondern stellen ein eigentliches ‚Weltkommunikationsereignis’ dar, wie Prof. Kurt
Imhof anlässlich der Expertenbefragung II bemerkt hat. Das moderne Mediensystem hat dem
lokal stattfindenden Ereignis der Terroranschläge innert kürzester Frist globale Resonanz
verliehen. Die auf den Betrachter einbrechende ungefilterte Bilderflut führte in der Folge zu
einer Moralisierung der Medien; diese waren mit Mutmassungen über den oder die
Schuldigen sehr früh zur Stelle, was den Grundstein zur Personalisierung im Sinne einer
kommunikativen Konstruktion des Konflikts legte. Tatsächlich wurde der Anschlag im Laufe
der resultierenden Eskalation auf weltpolitischer und weltanschaulicher Ebene auf eine sim-
ple Duellsituation zwischen dem ‚Westen’ (repräsentiert durch US-Präsident Bush) und den
‚feigen’ Terroristen (repräsentiert durch Osama bin Laden) reduziert, was sich u.a. anhand
zahlloser Karikaturen in internationalen Zeitungen und Magazinen ablesen lässt. Wie Prof.
Imhof in diesem Zusammenhang anführte, nimmt die Holzschnittartigkeit der Feindesstellung
mit gesteigertem Eskalationsgrad zu. Dabei besteht die Gefahr, dass komplexe Zusammen-
hänge simplifiziert, verfremdet oder gänzlich ausgeblendet werden. Aus historischer Sicht ist
der Hang zur Personalisierung und zur einhergehenden Attribuisierung bestimmter Charakter-
und Persönlichkeitsmerkmale durchaus nichts Neues. Das 20. Jahrhundert bietet mit den
totalitären Systemen, die es zu gewärtigen hatte, ausreichend Anschauungsmaterial dafür.
Trotzdem mutet die gegenwärtige Duellsituation, die keinerlei Zwischentöne zulässt
(‚entweder Ihr seid mit uns, oder mit den Terroristen!’), geradezu archaisch an, dies auch
angesichts der modernen und hochtechnisierten Kommunikationsmittel. Die Tatsache, dass
sich die politische Elite (einschliesslich Opposition) dieser Simplifizierung praktisch be-
dingungslos unterworfen hat, veranlasste Prof. Imhof, von einer ‚vormodernen Konstruktion’
zu sprechen, die in ebendieser Eigenschaft einen Krieg legitimiert, der mit modernsten Mit-
teln geführt wird.
Aus imagerelevanten und kommunikationstechnischen Gründen mag eine bipolare Konstel-
lation, wie sie der Öffentlichkeit suggeriert wurde, opportun sein. Eine Instrumentalisierung
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der Medien zu diesem Zweck ist jedoch sehr problematisch, sind letztere doch die gewich-
tigste und einflussreichste Grösse im Meinungsbildungsprozess.
Eine Gegenthese: Der These von der simplifizierenden Polarisierung durch die Medien mag
man entgegenhalten, dass die Berichterstattung zum 11. September und die folgenden
Analysen von einer grossen Vielfalt geprägt waren und sind. Zumindest in der von uns beo-
bachteten europäischen Medienlandschaft ist eine enorme Verfügbarkeit an Information
festzustellen. Die Analysen und Kommentare von Experten gaben das gesamte Meinungs-
spektrum wieder: von völliger Übereinstimmung mit der amerikanischen Position bis zu sehr
kritischen Tönen. Eine Reduzierung des Konflikts auf die Personen Bush und bin Laden kann
nur in Ansätzen diagnostiziert werden. Es wurden gleichfalls zahlreiche Theorien über
Hintergrund und Nährboden des Terrors publiziert. Eine Einschränkung dieser optimistischen
These muss in Bezug auf die Rezeption des Publikums gemacht werden: Die Leser von
Massenblättern und die Zuschauer von Boulevard-Magazinen werden nicht von der Tiefe der
Qualitätsberichterstattung profitiert haben.

Die Intellektuellen haben versagt: Sie zeigten sich zu unkritisch in den
USA, unreflektiert anti-amerikanisch in Europa.

Es gab eine Vielzahl an abgewogenen und differenzierten
Äusserungen aus intellektuellen Kreisen.

Die Ausreisser fallen besonders auf: Karlheinz Stockhausen, der - einem radikalen Subjekti-
vismus und künstlerischem Egoismus frönend - bedauert, dass ein Künstler nie solche Auf-
merksamkeit wie die Terroristen auf sich ziehen könne und bezeichnet die Einschläge der
Flugzeuge als das „grösste Kunstwerk“. Klüger, aber nicht weniger ärgerlich waren die
Äusserungen von Jean Baudrillard, der die Terroranschläge als die Erfüllung eines von der
restlichen Welt lange gehegten Wunsches nach Zerstörung der US-Hegemonie interpretiert.
Hier zeigt sich ein zentrales Phänomen: Offenbar ist es schwierig, mit der „Supermacht“
Amerika zu trauern. Der Zeit des Entsetzens folgte die Zeit der Analyse, und diese fiel je
nach politischer Einstellung sehr unterschiedlich aus. Vom unkritischen Anschluss an die
Diktion der US-Administration über Nachdenklichkeit bis zur Entschuldigung des Unent-
schuldbaren reichte das Spektrum dieser Kakophonie.
In den USA dagegen war es Susan Sontag, die als beinahe einsame Mahnerin daran erinnerte,
dass hohle Patriotismus-Phrasen nicht genügen, um die Gründe, Bedeutung und Folgen des
11. Septembers zu verstehen. CNN’s „War on Terror“, diese erschreckend an einen Videoclip
erinnernde immergleiche Präsentation der Einschläge, das computeranimierte Flattern der
stars-and-stripes-Flagge - die Darstellung der US-Medien traf nach Schilderung zahlreicher
Korrespondenten nicht die Stimmung in der Bevölkerung. Die Schriftstellerin Irene Dische
berichtet aus New York: „Fünf Tage nach dem Attentat habe ich in der Stadt nicht mehr als
drei Flaggen gesehen, eine an einem Fenster, die andere an der Antenne einer protzlangen
Limousine, und die dritte hing am Eingang eines koreanischen Waschsalons. Den Besitzer
kenne ich, er ist ein illegaler Einwanderer.“ Gleichzeitig kritisiert sie, wie Sontag, scharf die
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Politiker, Medien und Intellektuellen: „Vielleicht sind die Medien nur eine gut geschmierte
Propagandamaschine, die sich jetzt für Bush und die religiöse Rechte stark macht. [...]
»Amerika im Krieg« heisst die nationale Show und damit auch die nationale Erfahrung. Der
Ruf nach Vergeltung stammt nicht aus New York, sondern aus den Fernsehstudios.“
Haben die Intellektuellen versagt? Das ist die Frage, die wir hier aufwerfen, aber keinesfalls
beantworten wollen. Die lauten, die schrillen Stimmen sind leichter zu hören, die besonnene-
ren Äusserungen verhallen. Es gab auch die umsichtigen und klugen Gedanken von Jürgen
Habermas in der Paulskirche, die kritischen aber sehr nachdenklichen Äusserungen von
Günther Grass und vor allem die vielen Theologen, Islamforscher, Politik- und Kulturwissen-
schaftler, die sich dem Gerede vom „Clash of Civilisations“ entgegenstellten. Die Stärke des
Liberalismus liegt darin, die andere Meinung zuzulassen und die Pluralität der Diskussion
produktiv zu nutzen. Insofern kann man das breite Spektrum der Meinungen, auch all die
geäusserten Geschmacklosigkeiten und Dummheiten, begrüssen. Gäben wir diese Vielheit
auf, hätten die Attentäter des 11. September gewonnen.

Nach dem 11.09. hat die Wertschätzung der persönlichen Freiheit
und der rechtsstaatlichen Prinzipien zugunsten eines verstärkten
Sicherheitsdenkens abgenommen.

Die Verschiebung dieser Präferenzen hat nur kurzfristigen Charakter,
langfristig werden persönliche Freiheit und Rechtsstaatlichkeit in
gleicher Stärke eingefordert werden.

Die Abwägung zwischen den beiden sich gegenseitig bedingenden Staatszwecken Innere
Sicherheit und Freiheit hat seit dem 11. September neue Brisanz erhalten. Dabei scheint die
Präferenz der westlichen Staaten klar in Richtung von mehr Sicherheit zu gehen, was sich in
der Einschränkung von rechtsstaatlichen Prinzipien und von Freiheit äussert.
Der Patriot Act in den USA schränkt fundamentale Rechtsprinzipien ein. Nach dem Motto
„aussergewöhnliche Zeiten erfordern aussergewöhnliche Entscheidungen“, sind Isolations-
haft, Geheimtribunale, Inlandsspionage plötzlich Realität geworden. Die Gesetzgebungen
bzw. Gesetzespläne in Europa sprechen - wenn auch etwas abgemildert - eine ähnliche
Sprache. Stehen wir alle nun unter Generalverdacht? Erreichen diese in aller Hast aus dem
Hut gezauberten Gesetze wirklich Terroristen oder wird nicht eine riesige Zahl unbescholte-
ner Bürger in ihren Grundrechten beschnitten? Die Öffentlichkeit unterstützt mit grosser
Mehrheit den Kurs der Regierungen oder schweigt. Das Bedürfnis nach Sicherheit ist gross
nach dieser unfassbaren Katastrophe. Man traut dem Bestehenden plötzlich nicht mehr,
möchte sich des Problems am liebsten „chirurgisch“ durch solche Gesetze entledigen. In den
USA wird jedoch nicht nur hoheitlich verfügt, sondern in vorauseilendem Gehorsam und mit
grossem Patriotismus kontrolliert man sich gegenseitig, kritische Professoren werden abge-
mahnt, eine Diskussion in wissenschaftlichen Kreisen gerade im Bereich des Völkerrechts ist
inexistent. Keine gute Zeit für Verfechter der Bürgerrechte. Zu schnell steht man als „Verrä-
ter“ bzw. als „Amerika-Hasser“ da.
Stark wird man an vergangene Zeiten, an den McCarthyismus oder an die Inhaftierung von
über 100 000 Japanern im Anschluss an Pearl Harbor erinnert. Nach nationalen Katastrophen
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scheint die Bereitschaft, von rechtstaatlichen Prinzipien abzuweichen, besonders hoch zu
sein. Dies lässt es zu, den lauten Ruf nach mehr innerer Sicherheit als ein vorübergehendes
Phänomen zu deuten. Die emotional aufgeheizte öffentliche Meinung wird sich auch wieder
legen und anderen Themen zuwenden. Schliesslich: wieso nicht in den freiheitlichen
Rechtsstaat vertrauen, in die demokratischen Institutionen, in die Pressefreiheit? Diese lange
gewachsenen Prinzipien, auf denen die westlichen Demokratien aufbauen, werden keinen
Überwachungsstaat zulassen.
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5. "Statements" der Studierenden als Rückblick

h) Christian Gerig, Afghanistan im Umbruch - Einschätzungen eines
Afghanistanreisenden

(Schriftlicher Beitrag zur Veranstaltung „Attack on America“)

Projekt Afghanistan

Die Frage, was denn einen jungen HSG-Wirtschaftsstudenten dazu bewegt, sich Afghanistan
zuzuwenden, wird oft an mich gestellt. Die Antwort fällt mir jeweils nicht leicht. Mein
Engagement für Afghanistan ist ein Prozess, der mit jeder Reise vertieft wird.
Nach einer einjährigen Vorbereitungsphase habe ich im Zeitraum Dezember 2000 bis Januar
2002 vier Reisen nach Afghanistan unternommen. In kurzen Abständen habe ich die
Exponenten auf Seiten der Taliban und der Nordallianz getroffen. Afghanistan ist der
Arbeitsort für meine Projekte. In direktem Kontakt mit den Menschen und den Regeln der
afghanischen Gesellschaft versuche ich mit den Afghanen Ideen zu implementieren, die der
breiten Bevölkerung zukommen. Im Mai 2001 gründete ich zusammen mit Freunden den
Verein IMPULS AFGHANISTAN, der in seinen Statuten kurz-(humanitäre Hilfe) und
langfristige Ziele (Aufbau der ersten Postbanken Afghanistans) nennt. Die Reise im
September 2001, auf der ich nur durch glückliche Zufälle zuerst dem Anschlag auf
Kommandant Massud und später den Luftangriffen der Taliban entkam, stellt ein
Schlüsselerlebnis in meinem Engagement für Afghanistan dar. In Sekunden wurde ich vom
Outsider zum Insider. Es ist eine Frage des Verantwortungsbewusstseins, dass ich
Afghanistan auf seinem Weg weiter als „Teilnehmender Beobachter“ begleiten werde. Jede
Rückkehr nach Afghanistan erhöht das Verständnis und das Vertrauen auf beiden Seiten und
ist ein konkreter Schritt zum interkulturellen Dialog. Ich werde voraussichtlich im Herbst
2002 nach Afghanistan zurückkehren.
Herr Professor Drohlshammer lud mich ein, an der fünften Expertenbefragung teilzunehmen
und die Kolleginnen und Kollegen an meiner Perspektive teilhaben zu lassen. Gerne nahm
ich diese Chance wahr. Mir wurde so die Möglichkeit geboten, an einem sehr fruchtbaren
Austausch zu partizipieren.
Warum Afghanistan? Weil Afghanistan meinen Blick für wahre Inhalte geschärft hat.

Afghanistan im Umbruch – Einschätzungen eines Afghanistanreisenden
Der 9. September 2001 löste in Zentralasien einen fundamentalen Umbruch aus. An
jenem Tag wurde Ahmed Shah Massud, der Führer der Nordallianz in einem
Selbstmordanschlag von zwei vermeintlichen  Journalisten umgebracht. Am 11.
September 2001 bekam dieser Umbruch auf einen Schlag für die ganze Welt ein
Gesicht und eine furchtbare Dynamik. Es fällt mir heute noch schwer, die Verkettung
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dieser zwei Ereignisse, die ich beide im Kreise meiner afghanischen Freunde erlebte,
zu fassen oder gar ihre Logik - für wen oder was auch immer - zu begreifen.

1. Rahmenbedingungen

In Afghanistan herrschte vor dem 11. September 2001 seit über 20 Jahren ein Krieg mit
wechselnden Feindbildern, Machtinteressen des In- und Auslandes, sowie über einer Million
ziviler und militärischer Opfer. Lange Jahre wurden die Mudschaheddin durch den Wunsch
nach individueller Freiheit angetrieben. Später wurde diese Motivation immer mehr ersetzt
durch eine Professionalisierung des Krieges mit entsprechende Zahlungen an die Kämpfer,
die damit ihre Familien ernähren konnten.
Afghanistan leidet unter einer anhaltenden Dürre und strukturellen Problemen. Die
Bevölkerung wird, obschon kürzlich Tonnen von Nahrungsmitteln vom Himmel fielen,
weiterhin Hunger leiden. Der Aufbau von praktischem und theoretischem Wissen wird sich
hinziehen und möglicherweise mit dem wachsenden Kapitalstock nicht mithalten können.
Die afghanische Gesellschaft ist geprägt von Traditionen. Sie sind die letzten Strukturen nach
zwei Jahrzehnte Krieg. Afghanistan ist ausserdem ein Vielvölkerstaat mit einer starken
Stammeskultur. Fortschritt wird man messen müssen an breiter Entwicklung und
Chancengleichheit. Die Zahl der Burka-Läden in Kabul oder die Quote der Bartträger
scheinen mir ungeeignete Indikatoren dafür.
2. Ein Gedanke zum Krieg der Taliban gegen die oppositionelle Nordallianz
Die Taliban setzen sich aus jungen afghanischen und pakistanischen Kommandanten, die sehr
oft Vollwaisen waren, aus afghanischen und pakistanischen Soldaten und aus Söldnern
praktisch aller Nationalitäten, sowie der Leibgarde um Osama bin Laden zusammen. Die
Führung der Taliban war nur zum Teil unter afghanischer Kontrolle. Die Taliban wandelten
Afghanistan  schrittweise in eine Black-Box um. Eine extreme Auslegung des Korans mit
Bilderverbot, Sharia und Berufsverbot für Frauen bewirkten spätestens seit der Zerstörung der
Bamian-Statuen im Frühjahr 2001 eine völlige Abkehr des Auslandes und den totalen Verlust
an Transparenz und Kontrolle.

Die Nordallianz war zu jedem Zeitpunkt ein Produkt eines „Notfalles“ und als solches ein
sehr loses Zweckbündnis mit zahlreichen einflussreichen Kommandanten, die jeweils mit
eigenen Armeen ihre Interessen verfolgten. Regelmässig kam es vor, dass Kommandanten
beider Seiten mitsamt ihren Soldaten für ein Handgeld die Fronten wechselten.

3. Neue Bündnisse und erhebliche Altlasten
Über Nacht löste sich das Taliban-Bündnis im November 2001 auf. Dies ist in der Geschichte
und speziell im Falle Afghanistans keineswegs ungewöhnlich. Allerdings ist es
unwahrscheinlich, dass die Soldaten ebenfalls über Nacht ihre Ideologie ablegten. Auf die
Entwaffnung der Soldaten wurde damals verzichtet. In den Bodenoffensiven der Alliierten
unter Führung der USA gegen letzte Truppen der al-Qaida in Paktia/Afghanistan kamen mit
grosser Wahrscheinlichkeit ehemalige Taliban zum Einsatz. Die Region um Tora Bora und
Paktia mit ihren Opiumküchen und Waffenschmieden war vom Beginn der Talibanbewegung
bis zu deren Ende der Ort der grössten Unterstützung für die Kräfte hinter den Taliban. Seit
dem ersten Tag der Übergangsregierung für Afghanistan wird versucht, die Unterstützung
von Stammesführern und einflussreichen Schmugglerringen für kurz- und langfristige Ziele
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zu gewinnen. Jüngst wurde einmal mehr der Erfolg dieser heiklen Strategie mit der
Freilassung eines hochrangigen Taliban-Kommandanten aus Kandahar  erkauft.
Der Schuldnachweis im Falle der auf Kuba inhaftierten Kämpfer aus dem Afghanistan-Krieg
dürfte aufgrund der dargelegten verworrenen Verhältnisse äusserst schwer fallen. Diesen
technischen Schwierigkeiten und den ungelösten völkerrechtlichen Fragen scheinen die
Verantwortlichen auf absehbare Zeit allerdings wenig Aufmerksamkeit schenken zu wollen.
4. Krieg gegen den Terror
Die Zahl prominenter Gefangener der USA kann an einer Hand abgezählt werden. Die
wochenlangen Bombardements auf Tora Bora müssen als krasser Fehlschlag bezeichnet
werden. Im Dezember 2001 reiste ich im Sammeltaxi  - zusammen mit Afghanen, von denen
keiner einen Pass besass - für zwei US-Dollar von Pakistan nach Kabul und wieder zurück.
Die Grenze zwischen Pakistan und Afghanistan war offen wie eh und je.
Terrorismus ist ein komplexes Problem, das sich nicht auf das Land Afghanistan reduzieren
lässt und mit Bomben nicht getroffen werden kann. Die Art der Problemlösung mit ihrer
absurden Trivialisierung und Schwarz-Weiss-Malerei, wie sie von den USA gewählt wurde,
wird weder der vielschichtigen Gesellschaft im Westen noch den Ursachen jenes
unbeschreiblichen Hasses der Selbstmordattentäter vom 11. September 2001 gerecht.

5. Verantwortung

Die Menschen in Afghanistan sind sich Strukturlosigkeit seit langer Zeit gewöhnt. Dieser
Tatsache ist Rechnung zu tragen, wenn wir aus unserer Optik den Afghanistan-Konflikt
begreifen und zu dessen Lösung beitragen wollen. Es ist nach einer gemeinsamen Lösung zu
suchen und ein ernsthafter, von Toleranz geprägter, Dialog zu führen. Nur so kann die
notwendige Transparenz hergestellt werden, die den Terroristen ihre Schutzräume entzieht
und eine stabile Entwicklung in ganz Zentralasien langfristig ermöglicht.
Mir als Afghanistanreisenden bleiben reale Bilder der Trauer, des Entsetzens und der
Hoffnungslosigkeit, die mich tagtäglich an meine Verantwortung als Augenzeuge und Teil
der Geschichte, welche die Zukunft prägen soll, erinnern. In diesem Sinne bleibt in dieser
Zeit gerade am Beispiel Afghanistan sehr viel Raum für Optimisten und konkrete Aktionen.


